
277 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

1980 03 12 

R1egierungsvorlage 

über 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
die Förderung des österreichischen 

Films (Filmförderungsgesetz) 

-Der Na'tiona,lrat hat beschlossen: 

österreichischer Filmförderungsfonds 

§ 1. Zur FÖDderung ,der Herstellung fUnd Ver
breitung österreichischer Fi[me und zur Ermög
lich,ung der Edüllung Ider kultuDellen Funktion 
des Films ist der "Ost,erreichische Filmförderun~s
fonds" - .im foLgenden kurz Fonds genannt -
einzuflichten. Er besitzt eigene R,edltspersönlich
keit unld hat seinen ,Sitz, in Wien. Das Ge
schäftsjahr des Fonds ist das Kalenderjahr. 

Aufgaben des Fonds 

§ 2. (1) Dem Fonds obliegt di,e vertragliche 
Gewährung von Förderung,en' 

a) zur KOIllZeptherstellung, Her,stellung und 
V'erwertung eines österfleich:iswen Hilms 
(Pro jektförderung), 

'b) zur FÖDderung der beruf,lich€'n Wieiterihil
dung von künstlerischen und technischen 
F,ilmschafIenden (Berufsförderung). 

(2) Ein ~echtlSanspruch auf ,Förd€,rung ,besteht 
rricht. Der Fonds hat die Gewährung von För
derungen von Auflagen uilid fachlichep. Voraus
setzung,en ,abhängig zu imachen. 

Mittel des Fon~s 

§ 3. Zur Durchführung seiner Aufgaihen ver
fügt der Fonds über folgende Mittel: 

a) Zuwendungen des Su:ndes nach Maßgabe 
,des jähfllichen ,Bundesfinanzgesl!tzes, 

'b) Rückflüss,e aus den g,ewährten FÖflderungs
darlehen, 

c) sonst~ge iRJückzah!:ung,en, Zuwendtmgen, 
'Erträgnisse und sorrstige Mittel. 

O~gane des Fonds 

§ 4. Die Organe des Fonds sind das Kurato
rium (§ 5), die Auswahlkommilss,ion (§ 6) unld 
der Geschäiftsfülhl1er (§ 7). 

\ 

Kuratorium 

§ 5. (1) Das Kuratorium :besteht aus 
a) je ,einem Ver,treter,des Bundesministeriums 

für Unterricht und Kunst, des Bundes
min~steriums für Handel, Gewerbe und 
Industflie, des Bundesministeriurns ,für 
Finanzen sowie ,der Enarrz'prokur,atur, 

b) je ,einem Ver.t~eter der Gewerkschaft 
Kunst, Medien, Freie Berufe uoo der Bun
,d:eskamjmer der g,ewerblichen Wirtschaft, 
Fachve'rband der Audiovi'sionls- und Flilm
industrie, 

c) drei fachkundigen Vertretern des öster
reichischen F~lmwesens. 

(2) Die in Albs. 1 lit. a genannten Mitglieder 
sind von den zuständigen Bundesministern zu 
entsenden. Die in Albs. 1 lit. b un,d c 'bezeichne
nen Vertreter sind vom Bundesminister für 
Unterricht und Kunst, in den Fällen des Abs. 1 
lit. b uber VOflSchla.g der dort genannten R:echts
träger zu ernennen., 

(3) Das vom Bundesminister für Unterricht 
und Kunst ,ents,endete Mitglied ~st Vorsit'l!ender 
des Kuratofliums, eines der vom Bundesminister 
für Finanzen entsendeten Minglieder für den Hall 
der Verhinderung des Vorsitzenden des~en erster 
Ste!1vert'flet,er, das vom Bunde~minister für Han
del, Gewerrbe und Industrie ,entsendete Mitgl<ied 
dessen zweiter Stellv·ertreter. Der Vorsitzende 
oder dessen Stellvertreter haben ins<besoneltere die 
Rechte und Pflichten des Fonds als A'rrbeitgeher 
gegenüber dem Geschäftsfü:h~er wahrzunehmen. 

(4) Die Mitglieder des Kuratoriums werden 
jeweils für einen Zeitr:llUlmV1Qn zwei J~r,en be
stellt. Wiederbestellung bzw. frühere Ab'heru
fung ist zul~ssig. Die frühere Ahberufung von 
Mitgli'edern des Kuratoriums ha.t ,darüber hinaus 
im Falle eiIller groblichen Verletzung elter auf die 
Aufgaben des Kuratoriums bezugnehmenden Be
stimmungen dieses Bundesgeset'l!es 'lJU erfolgen. 

(5) Die Sitzung,en des Kuratoriums sind vom 
Vorsit'l!enden durch eingeschriebene Brief.e min
destens halbjähl1Lich, ferner Ülber Antrag des Ge
schäftsführers oder eines in Albs. 1 Lit. a 'genann
ten Mitgliedes oder von drei in Abs. 1 Ht. b 
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und c ~enannten Mitgliedern, untler Bekannt
&abe 'der Tagesordnung ,einzulberuf.en. Zwischen 
dem Tag der Awgalbe der Einberuf.ung zur Post 
und ,dem Talg der Sitzung muß ein Zeitraum von 
mindestens 14 Tagen liegen. Die Sitzungen fin
den am Sitz des Fonds statt. 

(6) Das Kuratorium ist lbeschlußfähi,g, wenn 
alle Mitglieder ordnungsgemäß einberuf'en wur
den und imindest'ens fünf Mitglieder - darunter 
der Vor&itzende oder ·einer seiner StellveI'!tre
ter - anwesend sind. Das Kuratorium faßt seine 
Heschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, wobei 
das Stimmrecht persönLich au~zuüben und 
Stimmenthahung unzulälssigist. Bei 'Stimmen
glleichlheit g,iht die Stimme des den Vorsitz Füh
renden ,den Ausschla.g. Ein in Abs. 1 lät. a ge
na.nntes Mitglied kann jedoch nicht. bei Beschluß
f,assung Igemäß Abs. 8 Et. b über,5tJimmt :werden. 

(7) Die Funrktioneines in Albs. 1 lit. bund c 
genannten' Mitgli'edes ruht, soweit die Beschluß
fa:ssung des KuratoI1illims die GewäJhrung von 
Förderun~en betrifft, für die das Mitglied seihst 
oder eine juristische Person oder eine Personen
geseHschaft, deren Organ ader Mitarbeiter das 
MitglWed ist, als Förderungswel'ber :lJuftrutt. 

(8) Das Kuratorinmn hat iiJberalle Frla.gen, die 
nicht zum Aufgahenlbereich der Auswahlkom
mission oder des Geschäftsfühfiers gehör,en, zu 
beschließen. Ihm oh:liegt insbesondere: 

a) Die B,eschlußfassung über di.e Geschäfts
ol1dnung der Organe des Fonds, 

b) ,die Beschlußfa:s'sung über den Jahresvor
anschla.g ·einischließlich Stellen plan und den 
R,echnungalbschluß, 

c)die Beschlußfassung uber die Richtlinien 
für die Gewährung von För,derung,en, 

d) die Gewährung von Förderungen, deren 
FÖfiderungssumme im Einzdfall 15 vH der 

. ,im jeweiligen Jahresvoranschlag ausgewie
senen FondsmättJel üiberst.eigt, 

,e) ,der WLderruf der Gewährung von Förde
ru·ngen, 

f) ,die Besch:lußfassung ürher den Abschluß 
von Rechtsgeschäften, Idie eine dauernde 
oder mehrjährig,e BdasJt:un,g des Fonds zum 
Gegenstand halben, 

g) ,die Beschlußf.assung über Forderungsver
~ichte, 

11) die Beschlußfassung über die Ang,elegen
. heiten des Fondspersonals, 

i) die Er.steUung von V:orschlägen hinsicht
lich der PeflSon des Geschäftsführers, 

j) die laufende überwachung und überprü
fung der Tätigkeit des Geschäftsführers 
und der Auswahlkommi5sion, 

k) die B,eschlußfassung über den vom ,Ge
,schäftsEührer jährlich vorzulegenIden Tä
tigkei tsberucht. 

(9) über die Beratungen unld Beschlüsse des 
KuratJor,iums i'st ein Protokoll zu führen, das 
vOim V orsitz,enden und einem von ihm zu be
st,eUenden Schdfofü'hr·er ~u unterfer,tigen ist. 

(10) Der GeschäIf"Jt,sführ·er nimmt an Iden S.it
zungen des Kuratoriums mit berat,ender Stimme 
teil. Der Vorsitzende entscheidet über die zu
sätzliche Teilnahme fondsfremder p.el1sonen 
(Sachverstäl1ldige, Auskunftspersonen und der
gleichen). 

. (11) Den Mitgli,edern des Kuratoriums st,ehen 
für ihre Teilnahme an den Sitzungen ein Sit
zungs;gdd, den an den Sitzun~en des Kurato
l1iums allenfal1s teitn'ethmenden Sachverständigen, 
Auskunfitspersonen unld dergleich,en ein Brsatz 
der ihnen lim Rahmen dieser Tätigkieit erwach
senden Baraus.Ja.genzu. Die Höhe des Sitzungs
gddes wird vom Kumtorium festgelegt und 
bedarf der Zustimmung des Bunldesministers für 
Unterricht und Kunst. 

Auswahlkommission 

§ 6. (1) Die Au~wah1komm1ssion hestleht aus: 

a) fünf fachkundigen Mitgliedern aus dem 
Filmwesen, d~e vom Bundesmimster für 
Un1Jerricht und Kunst zu bestellen sind, 
wobei die B'ereiche Produktion und Ver
leih durch j,e ein Mitglied vefitr,e1Jen sein 
sollen, 

'1) ,dem Geschäftsführer, der ,auch den Vor
sitz in der AUiswahlkommlssion führt. 

(2) Die in Abs. 1 lit. a genannten Mitglieder 
dürfen nicht ,gIeichz,ertig 'dejm Kuratorium ange
hören. Sie werdJen jeweils für einen Zeitraum 
von zwei Jahren bestellt; Wied'erbestellung bzw. 
früher,e Abberufung ist zulässig. Die frühere 
Abberufung von Mitgliedern der Ausw.ahlkom
mission hat darüber hinaus in jedem Fall einer 
gräblichen Verletzung der auf die Aufg,aben 
dieser Kommissron Bezu.g nehmenden Bestim-
mungen dieses Bunde~gesetzes zu erfolgen. ' 

(3) Di'e Sitzungen der Auswahlkommission 
sind vom Geschäftsführer j.e nach Anfall von 
Geschäftsfäl1en nachweislich· einzuberufen. Für 
die Eihiberufungsfrist und den Sitzungso11t findet 
§ 5 Abs. 5, für ,das Erlöschen der Funktion 
§ 5 Ahs. 7 und für die Protokollführung § 5 
Abs. 9 sinngemäß Anw,endung. 

(4) Die A'liswahlkommission ist beschlußfähig, 
wenn aHe .stimmberechtigten Mitglieder ord
nungsg,etmäß ,einberufen und mindestens ,drei 
davon soWlie der Geschäftsfüh1"eranw,esend sind. 
Die B'eschlü:sse der Auswahlkommislsion werden 
mit ,einfach,er Stimmenmehriheit gefaßt, wobei 
das Stimmrecht persönlich' auszuüben und 
Stimmenthaltung nicht zulässig lilst. Bei Strum
m:engJeich!heLt gibt die Stimme des Vorsilt2'Jenden 
den Ausschlag. 
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(5) Der AusWiahlkommission obliegt es, 

a)Beschlüsse über ·die Gewährung von För
derungen ·im Rahmen ,der Richtlinien des 
Fonds mit einer Förderungssumme bis zu 
15 vH der im jewei,tigen Jahresvoranschlag 
'ausgewiesenen Fondsmittel und die dabei 
V'ol:1zoUschreilben!den Auflagen zu .flassen, 

b) dem Kuratorium einen Vorschlag zu er
stlattlen, wenn ciie zu gewährende För
derung.ssumme im Einzelfall den ,in lit. a 
gena'nnten Prozentsatz ,der Mittel über
steigen würde. 

(6) Den in Abs. 1 lit.a genannten Mitgliedern 
stehen für die Teilnahme an den Sitzungen der 
Auswahlkommissi<)ll Sitzun.gsgelder zu, deren 
Höhe vom K<uratol:1ium zu bestimmen ist. 

Gesd1äftsführer 

§ 7. (1) Der Geschäftsführer ist vom Bundes
minister für Unterricht und Kunst nach Anhö
rung des Kuratoriums auf die Dauer von höch
stensdrei Jahren 7JU bestellen. -Wiederholte Be
stellungen sind zulässig. Die Bestellung kann 
w]derrufen werden, wel11-l ein wichtiger Grund 
v{)rliegt. Ein solcher Grund ist insbesondere 
grobe Pflichtverletzung und Unfähigkeit zur 
ordn ungsgemäßen Geschäftsführung. 

(2) Zum Geschäfstführer können nur öster
reichische St:a,ats~ürger bestelLt wel:1den, die durch 
ihre Tätigkeit im Filmwesen über ausreichende 
künstlerische, wirtschaftliche. und technische 
Kenntnisse einschlägiger Art verfÜg'en. 

(3) Der Geschäftsführer ist durch Dienstvertr.ag 
anzustellen. 

(4) Der Geschäftsführer vertritt den Fonds -
unbeschadetder Bestimmung des § 5 Abs. 3 
zweiter Satz - gerichtlich und außergerichtlich. 
Dem Geschäftsführer obliegt insbesondere auch 

a) .die Prüfung und VDrber.eitung der Förde
rungsansuchen für die Behandlung durch 
die Auswahlkommission und deren Ein
berufung, 

b) die Vorber.eitung der Sitzungen des Kura
totiums, 

c) die Antragstel1ungan das Kuratorium ~n 
den Angelegenheiten des § 5 Abs. 8 lit. a 
his h, 

.cl) ·die Durchführung der Beschlüsse des 
Kuratoriums und der Auswlahlkommission, 

e) die laufende Überwachung und überprü
fung der witdmungsgemäßen Verwendung 
,der gewährten Förderungen, 

f) die Erstellung eines Tätigkeitsberichtes über 
das laufende Geschäftsj'ahr des Fonds bis 
längstens 31. März des f.olgenden Jahres, 

g) die Antragstellung an das Kurat'Orium 111 

'a1len Fragen der Förderungsrichtlinien. 

(5) Der Geschäftsführer hat die Geschäfte des 
Fonds hauptberuflich und mit ,der Sorgfalt eines 
'Ordentlichen Kaufmannes zu führen. 

Bei Abschluß des Dienstvertmges hat sich der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst aus
zubedingen, daß der Geschäftsführer 

a) nicht gleichzeitig in der Filmwirtschaft ein 
Gewerbe betreibt, 

b) keine Geschäfte für eigene oder fremde 
Rechnung tätigt, 

c) an keinem Unternehmen als Gesellschafter 
beteiligt i,st, das auf dem Gebiet der Film
wirtschaft tätig ist, 

d) keine sonstige Täügkeit ausübt, die geeig
net ist, Mißtrauen ge~en se~ne UnpartCli
li.chkeit bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
iu erwecken. . 

(6) Bei länger'fristiger Verhinderung des Ge
schäftsführers hat das Kuratol:1ium eines seiner im 
§ 5 hbs. 1 Et. a genannten Miuglieder mit der 
vorübergehenden Geschäftsführung Zu be~rauen. 
In diesem Fall ruht ,dessen Funktion als MitgEed 
des Kuratoriums. 

Verschwiegenheitspflicht 

§ 8. Die Mitglieder des Kuratoriums und der 
Auswahlkommis~ion, der Geschäftsführer und die 
Dienstnehmer des Fonds sind verpHichtet, die 
ihnen bei der Ausübung ihrer Täuigkeit bekannt 
gewondenen Tatsachen, außer in den Fällen 
dienstlicher Berichterstattung oder der Anzeige 
strafbarer HandLungen, gehe,imzuha:lten; sie 
haben s,i.ch der Verwertung der ihnen Z'llr Kennt
nis gelangten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
zu enthalten. Diese Pflichten gelten auch nach 
dem Ausscheiden aus der Funktion und nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses. 

Aufsicht 

§ 9. Der Fonds wird bei seiner Tätigkeit und 
Gebarung vom Bundesminister für Unterricht 
und Kunst beaufs'ichtigt. Die A,ufsi.cht umfaßt die 
Obsorge für die Gesetzmäßigkeit der Führung 
der Geschäfte und Idie Aufrechuerhaltung des 
ordnungsgemäßen Ganges der Verwahung sowU.e 
die Kontrolle der Gebarung. Die Aufsichts
behörde hat die Beschlüsse der Organe des Fonds 
aufzuheben, wenn .sie bestehenden gesetzLichen 
Bestimmungen widerspr.echen. Die Organe des 
Fonds sind in einem solchen Fall verpflichtet, den 
der Rechtsauffassung ider Auf.sichtsbehörde ent
sprechenden Rechtszustand mit den Lhnen r.echt
lich zu Gebote stehenden Mittel.n unv·erzügiJich 
herzustellen. 

Förderungen 

§ 10. (1) Als Förderungen sind vom Fonds zu 
gewäh!1en: 

a) bei der Projektförderung (§ 2 Abs. 1 Et. a) 
amortisationsbegünstigte, zinsenbegüns~igte 

2 
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oder zinsenlose Darlehen SOWIe nichtrück
zahlbare Zuschüsse. 

b) bei ,der Berufsföl'derung (§ 2 Abs. 1 lit. b) 
nicht rückzahlba~e Zuschüsse. 

(2) Anstelle der Auszahlung von zuerkannten 
Darlehensbeträgen hat sich der Fonds vorzube
hahen, die Bezahlung von für Id~e Herstellung des 
Filmes notwendigen Dienstleistungen (Kolpier
werks-, Tonstudio-, Allelierleistungen und ,gleich
artige Dvenstleistungen für Außendreharbeiten) 
unmittelbar an eLn österreichisches Unternehmen 
der FilmwirtschaftcLurchzuführen, das ,auf Grund 
seiner technischen und per,sonellen Ausstattung 
in der Lage ist, die qualitative einwandfreie Her
stellung des Projektes sicherzustellen. 

, (3) Förderungen sind st'ets an ,den Nachweis der 
w~dmungsgemäßen und ,der die Grundsätze spar
samer W'irtschaftsfühl'Ung beachtenden Verwen
dung zu binden. Diese Verwendung list vom 
Fonds loaufend zu überprüfen. Hiebei hat sich der 
Fonds auszubedingen, daß die ,erforderlichen Aus
künfte eneilt undd~egewünschten Unterlagen 
vorgelegt wenden. 

Allgemeine Voraussetzungen für die Projekt
, förderung 

§ 11. (1) Die DarIehensgewährung ,setlzt 'voraus, 
daß 

a) der Förderungswerber die österreichische 
Staatsbürgerschaft bes,itzt und seinen stän
,digen Wohnsitz im Inland hat; ist der, 
Förderungswerber eine juristische Person 
oder eine Personengesellschaft des Handels
rechts, so.' muß sie ihren S.i,tz ,im .Inland 
haben, ihl'e Geschäftsfühnung von österrei
chischen St:llatsbürgern ausgeübt wenden 
und eine Beteiligung österreichischer Gesell
schafter am, Ge&eHschaftsvermögen von 
mindestens 51 Prozent aufweisen, 

b) da.s Vorhaben ohne die Gewährung einer 
Förderung nicht oder nur lin unzureichen
dem Umfang durchgeführt werlden könnte, 

c) der Förderungswerber an den vom 'Fonds 
anerkannten Kosten des Vorhabens einen 
Eig,enmittelanteil von mindestens 20 Pro
zent trägt, der dur,ch keine vom Fonds oder 
einer österreichischen Gebietskörperschaft 
oder einer anderen Körperschaft öffent
]ichen Rechts gewährten FÖl'derung finan
ziert sein darf und 

Id) das zu fördernde Vorhaben einen österrei
misch,en Film betnifft. 

(2) Ein Film @ilt als österl1eichischer Film im 
Sinne dieses Bundesgesetzes, wenn 

a)ein in Abs. 1 lit. a genannter Förderungs
werber den Film im eigenen Namen und 
für eigene Rechnung herstellt und die Ver
antWortung für ~die Durchführung des Film
vorhabens trägt, 

b) die bei der Herstellung des Fiilms künst
lerisch oder ol1gtanlis,atorisch lentscheidungs~ 
berechtigten Personen die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen und der übrige 
Mitarbeiterstab überwiegend aus österrei
chJischen Staatsbürgern besteht, 

c) eine Endfass~ng des Films in der deutschen 
Spraroe: hergestellt Wlird, <abgesehen von 
Dialog- oder Gesarugsteltlen, für die das 
Drehbuch handlungsbedingt die Verwen
dung einer Fremdsp11ache vorschreibt und 

d)der Film, abgesehen von thematisch not
wendigen Aufnahmen im Ausland, in Oster
reim gedreht wird. 

(3) Als österreichischer FiVm tim Sinne dieses 
Bundesgesetzes gilt auch eine österreichisch-aus
ländische Gemeinschaftsproduktion, wenn 

a) einer der Partner der Gemeinschaftspro
duktlion die Voraussetzungen nach Abs. 1 
!it. a ,erfüllt und ,an den HersteUungskosten 
m.it mindestens 20 Prozent beteiligt ist, 

b) die Voraussetzungen des Abs. 2 lit. c er
füllt werden und 

c) hinS'ichtlichder Voraussetzungen des Abs. 2 
Lit. bund ddie zwischenstaatlichen Film
abkommen elingehaiEt.en od'er, falls ein solches 
A,bkommen nicht vorliegt, diese Voraus
tSetzungen lim Verhähnis der österreichischen 
und ausländischen finanziellen Beteiligungen 
,erfüllt werden. 

I 

(4) Bei einer Gemeinschaftsproduktion (Abs. 3) 
darf der Fonds unter Prüfung des Gesamtvor
habens nur den österreichischen finanziellen .An
teil fördern. 

(5) Von der FÖliderung a'uSlgenommen sind 
Filme, für die nicht sichergestelIt ist, daß im 
deutschsprachigen Verwertungsgebiet zwischen der 
ersten öffent1ichen Vorführung und einer draht
losen oder drahtgebundenen Verbreitung mittels 
BiLdplatte oder Hildkassettee,in Zeitraum von 
mindestens 18 Monaten Ioiegt, und F<ilme, die ,im 
Auftrag von Fernsehunternehmen zur ausschließ
lichen Vel1breillUng durch solche hergestellt Wler
den. 

(6) Den Eigenmitteln ,im' Sinne des Abs. 1 
lit. c sind Eigenilieistungen ,des FÖl1derungswer
bers gleichzusteHen, wenn sie der tarifmäßigen 
Festlegung in den Fördenungsllichtlinien des Fonds 
entsprechen. 

Besondere Bestimmungen für Projektförderun
gen 

§ 12. (1) FÖ11Clerungen zur Konzepterstellung 
dürfen nur gewährt werden 

a) für die Verfassung von Drehbüchern für 
F,ilme mit einer Vorführdauer von minde
stens 79 Minuten (programmfüHende Kino
filme) bzw.' von mindestens 59 Minuten 
(Kinderfilme ), 

277 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 10

www.parlament.gv.at



b) für die Planung und VOl1bereitJung von 
Filmvorhaben, wenn ein Werk zu erwar
ten list, welches das künstlerische Ansehen 
des österrei.chischen Films zu steigern und 
Z!ugleich die Strukturen der österreich ischen 
F,~lmwirtschaft (Atelierbetriebe, Kopieran
stalten, Tonstudios, Gerätevedeih und der
gIeichen) ,in vermehrtem Ausmaß zu nutzen 
geeignet erscheint. 

(2) Förderungen zur Herstellung eines Filmes 
dürfen nur gewährt werden, wenn 

a) das Vorhaben ,unter Berücksichtigung des 
Drehbuches sowrie der Stab- und Besetzungs-' 
liste geeignet erscheint, zur Verbesserung 
der Qualität des österreichischen Films und 
zur Hebung der technischen und Wlirtschaft
lichen Lage des österreichischen Filmwesens 
beizutragen, 

b) eine prüffäh]ge Ka:~kuLatiion der voraussicht
Iichen Gesamtkosten des Filmvorhabens 
vorgelegt wird, 

c) für da's Filmvorhaben ein prüffähiger Fi
nanzierungs- und Tel1minplan vorgelegt 
werden, die auch dem Umfang des Vor
ha~ens entspre.chende Verleihz'usagen nach
weIsen, 

d) sichergestellt ist, daß Unternehmen der 
österreichischen Filmwirtschaft wie Produk
tions-, Ate1ier-, Kopier-, und Geräteverleih
betriebe, Tonstudios und dergleichen zur 
Herstellung des geförderten Vorhabens her
angezo~en werden, 

e) dj,e V ora·ussetzungen zur Erlangung e·ines 
österreichischen Ursprungszeugnisses gege
ben sind, 

f) ,der Förderungswerber die unwiderrufliche 
Erklärung iabgibt, daß ein Dup-Negativ 
der Endfassung des aus Fondsmittel geför
derten Filmes sowie ein Belegexemplar des 
Drehbuches und sämdi.cher ,auf .diesen Film 
bezogene \Ylerbeträger zum Zwecke der Do
kumentation des österreichischen Film
wesens spätestens din Jahr :nach 'Fertig
stellung des FiLmes einem österreichischen 
Filmarchiv (FiLmsammlung) Ülbel'geben wer
den. 

(3) FÖrlderungen zur Verbreitung eines Films 
können zur Abdeckung von Vorkosten des Ver
leihs wie Kosten von Ansichts- und Vorführ
kopien, von Werbematerial und Werbernaßnah
men ,an den Hersteliier eines FiLms ,gewährt wer
den. Der Fonds kann sich jedoch die unmittelbare 
AuszahLung der gewährten Förderung an das 
Vedeihunt·ernehmen vorbehalten. 

(4) Die fachlichen Voramsetzungen (§ 2 Abs. 2) 
sind unter Bedachtnahme auf den Umfang und 
die Art des zu fördernden Vorha,bens zu beur
teilen. 

5 

Besondere Bestimmungen für die Berufsförde
rung 

§ 13. (1) Voraussetzungen .. der FÖl1derung der 
filmberuflichen Fortbildung' von künstlerischen 
und technischen Filmschaffenden sind die öster
reichische Staatsbürgerschaft des Förderungswer
bers, ein ständiger Wohnsitz im Inland und eine 
abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung oder 
eine nachzuweisende fiacheinschlägige Berufserfah
rung. 

(2) Die Berufsförderung hat insbesondere auf 
die Möglichkeit der Gewinnung internationaler 
Erfahrungswerte durch den Förderungswerher 
und deren Auswertung :im Inland Beda.cht zu 
nehmen. 

Förderungsrichtlinien 
§ 14. (1) Die Vora~ssetzungen für die Gewäh

rung von Förderun~en sind, soweit sie nicht 
durch ·dieses Bundesgesetz bestimmt werden, 
durch vom Kuratorium zu beschließenden Förde
rungsrichtlinien, die än geeigneter Weise öffent-
lich bekanntzuma.chen sind, zu regeln. . 

(2) In ,die FörderungsI1ichtlinien s·ind insbeson
dere ·die Anforderungen an die Antragstellung, 
die Pflichten ,des Fönderungsempfängers, die 
Rückzahlungsbedingungen, die Bedingungen bei 
Förderungsverz.ichten, die tariHiche Bewertung 
von Eigenleistungen des Förderungswerhers, die 
Grundsätze für den Nachweis der ordnungsge
mäßen Verwendung der FÖI1derung~n und die 
Möglichkeit ,zur PrlÜfumg dieses Nachweises auf
zunehmen. 

(3) Bei der Beschlußfassung über den Jahres
voranschlag ist sicherzustdlen, daß aus den für die 
fÖl,derung zur Verfügung stehenden Mitteln für 
die KonzepoföI1derung his zu einem Proz'ent, 
für :die Verwertungsförderung bis zu fünf Pro
zent, für die Berufsföl1derung bis zu einem Pro
zent der Mittel gemäß § 3 Et. a Verwendung 
finden soLIen. Die übrigen, dem Fonds. zur V,er
fügung stehenden Förderungsmittel sollen mög
lichst f'ür die Herstellungsföl1del1Ullig vorgesehen 
werden, wobei der Anteil für geförderte Kurz
filme 10 Prozent dieser Mittel nicht. überschreiten 
soll. Die verbleibenden Mittel Slind daher zur 
Förderung der Herstellung von programmfüllen
den Fllimen (Kinofilme) mit einer Vortührdauer 
von mindestens 79 Minuten bzw. 59 Minuten bei 
Kinderfilmen vorz.usehen. 

(4) Der Fonds wil'dermächtigt, im Ausmaß bis 
zu 15 Proz·ent deI' Mittel gemäß § 3 Jit. a in 
begründeten Fällen den Eigenmittelanteil gemäß 
§ 11 Abs. 1 Iit. c bis auf 5 Prozent zu ermäßigen. 

Widerruf einer Förderung 
§ 15. (1) Der Fonds hat sich ausZIubedingen, 

daß die Auszahlung von bereits Z!uerkannten 
Förderungen zu unterbleiben hat, wenn 

a) die ordnungsgemäße Finanzierung des Vor
habens nicht gewährleistet ist, 
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b) bei der Finanz'~erung oder Durchführung 
des Vorhabens die Grundsätze sparsamer, 
Wirtschaftsführung verletzt worden sind, 

c) der Umfang der Förderungen die um den 
Eigenmittelanteil (§ 11 Abs. 1 lit. c bzw. 
§ 14 Abs. 4) verrin~erte Höhe :der Her
stellungskosten des geförderten Vorhabens· 
übersteigt. 

(2) Anläßlich der Gewährung einer Förderung 
hat sich der Fonds auszubedingen, daß ein noch 
nicht zurückgezahltes Darlehen nach Kündigung. 

Beratung und Ve.rtretung durch die Finanzpro
kuratur 

§ 16. Der Fonds ist von der Finanzprokuratur 
gemäß dem Prokuraturgesetz, StGBl. Nr. 172/ 
1945, unbeschadet der Rechte und Pflichten der 
Organe des Fonds vermögensr,echtlich zu beraten 
und zu vertreten. 

Abgabenrechtliche Vorschriften 

vorzeitig fällig w,ird oder ein ansonsten nidlt § 17. (1) Die Tätigkeit des Fonds gilt als Be
rückzahlbarer Zuschuß rückzuerstatten ist, wenn täügung für gemeinnütiige Zwecke lim Sinne des 

a) der Fonds über wesentliche Umstände ge- . §§ 34 ff. der Bundesabgabenol1dnung, BGBL 
täuscht oder unvüllständigunterrichtet wor- Nr. 194/1961. Unentgeltliche Zuwendungen an 
d.en ist, den Fonds sind y,on der Erbschafts-{Schenkungs-)-

b)das Vorha>ben durch ein Verschulden des Steuer befreit. Die durch dieses Bundesgesetz un
mittelbar veranlaßten Schrihen und Amtsh<tndFörderung:sempfängers' nicht oder n.icht 

ch ch lungen sl'nd von ·den Stempelgebu"hren ·und von vollständig oder ni t rechtzeitig dur -
den Bundesverwaltungsabgaben befreit. geführt worden ·ist, 

c) Förderungsmittel ganz oder teilweise w~d
mungs1widrig verwendet, vorgesehene Be
richte nicht erstattiet, Nachweise nicht bei
gebJ,"'acht, Prüfungen der Nachweis,e ver
hindert oder AuflJagen aus Verschu1den ,des 
Förderungsempfärlgers nicht eingehalten 
worden sil1::!, older 

(2) Förderungen gemäß § 10 Albs. 1 lit. b 
dieses Bundesgesetzes gelten als Bezüge aus öffent
lichen Mitteln im Sinne des § 3 Z 5 des Ein-. 
kommensteuergesetzes vom 24. November 1972, 
BGBL Nr. 440, ,die als Beihilfe für Zw~ck,e der 
Kunst bewilligt werden. 

Schlußbestimmungen 
d) soweit der Umfang der Fönderungsmittel die 

um den Bigenmittelanteil {§ 11 Abs. 1 
lit. c bzw. § 14 Abs. 4) verl1ingerte Höhe der 
Herstellungskosten ;des geförderten Vor- § 18. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am XXXX 

XXXXXXXX in Kraft. hahens übef'stei!gt. 

(3) Der Fonds hat I sich auszubedingen, daß (2) Mit der Vollziehung dieses Bundesges'etzes 
Darlehen oder Zuschüsse die aus dem in Abs. 2 ist der Bundesm:in-ister für Unterl1icht und Kunst, 
lit. abis c genannten Gründen zurückzuzahlen I hinsichtlich des § 5 Abs. 1 lit. a und Abs. 3 
sind, vom Tag der Auszahlung an vom Förde- jeweils auch der Bundesminister für Handel, 
rungsempfänger mit 3 Prozent über dem Diskont- Gewerbe und Industrie sowie der Bundesminister 
satz der Oesterreichischen Nationalbank pro Jahr ['für Finanz.en, hinsichtlich der §§ 16 und 17 dn 
zu verZJins'cn ~ind. Bundesminister für Finanzen allein betraut., 

Erläuternde Bemerkungen 

1. 

Mit dem Erutwudeines BUl1d,es.ges'etz'es über 
die FÖl'derung des österrleich,ischen Farns ist be
absichtigt, die gesetzliche GruncUage für eine 
Verhesserurug der Struktur des österreichischien 
Filmwesens zu schaffen, ulm ;so eine Entwicklung 
der österl'.eJichltsdlen Filmkultur voranzutre1j,ben. 

In der heutig.en Gesellschaft kommen dem 
Film im w,esentlichen dl'ci Funktionen zu, näm
lich als Medium ,der MassenkOimmunikation mit 
sein'en informatJiven und 'bewuß!tseinsbildenden 

Momenten, ferner als Ware mit seinen einzd
und volkswirtschaftLichen Auswirkungen und als 
Kunstgatuün.g mi,t seinen kreativen, ästhetischen 
und unterhaheruden Aspekten. Da d.ie öster
reichr~schc Filmwj,rtschaft~m Pf'Oduktion&bereich 
wenig entwickelt und vorn,ehmlich von auslän
dischen Auftraggehern, Go-Produzen'tien und 
Fernsehanstalten abhängig ist, sind die Erstdlung 
von Drehbüchern durch österreichische AUitor,en 
llllid die inländische Filmproduktion wie auch 
der Flilmverldh weitgehend von Faktoren beein
flußt, die der AusbiLdung einer eigenständigen 
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österreichisch'en Flilmkuluur bisher wenig forder
lich waren. Dazu kommt, daß für die Wirt
schaft gehende GrUI1Jdsätze der hetriebli,chen 
Ka.pitalbildung, der InVlestition sowie der stän
digen Weit,e~bitdung des Fachpersonals zumeist, 
nur in geringem Umfang beach~et wurden. 

Der vorhegende GesetZlentwurf bezweckt nun 
einreumfassende und zielstl'ebig'e Verbess'erung 
der in österreich kompetenzmäßig und tatsäch
lich zersplittert'en För,derung des östermichischen 
Films, um auf di,esem Geibiet dengesamt~taat
lichen Anforderungen der kultur-, bildungs- und 
wirtschaftspolitischen Bedürfnis·~e österl'eichs ~m 
In- und Ausland R,echnung zu trag,en. 

Ein Filmförderungsgesetz soll dalher insheson
dere iin Ber,eich der Herstellung von programm
füllenden Filmen al,s der notwendigen Grund
lage für die EntWlicklungdes gesamt,en Film
wesens Fö.l1derungsmaßna·hmen bewirken, um die 
Produktion auf einer wirtschaftlich gesunden 
Basis zu ermöglich,en. Darüber hinaus mü.ssen die 
Herstellung und der Verleih von künstlerischen 
und kulturpoIitisch wertvoUen KurvfiLmen ge
fördert werden, soHen sie una:bhängig von 
kommerziellen Erwägungen den B,ildung~erfor
dernissen der Gegenwart entsprechen. Di,e not
wendige Ergän!Zung hiezu bedeutet ,die Ermö<g
lichul11g einer v,~rbesserten W1eit:er'entwiddung 
auf dem Gebiet der Drehb<ucherstellunrg sowie 
die Intensivierung der fi]mberuflich'en Fort:hil
dung auf dem künstJ.erisch,en und technischen 
Sektor. 

daß der vorgesehene Fonds sein,ern Zweck nach 
üb.er eLen InceressenSibereich ,eines Landes hinaus
l"cicht. (Vergl,eich,e Erkenntnis des V,e.rfassungs
gerichts;hofes SammIung 6084/69.) 

Die Verlegung des Sitzes· :des FonclLs in die 
Bundeshauptstadt erfolgt aus Zweckmäßigk.eits
gründen. Im Hinblick auf setnen eng,en Konnex 
mit dem jährlichen Bundesfinanz~es'et!Z war ,es. 
ü:herldi'es notwendig, ,eine Bestimmung über das 
Geschäftsjahr des Fonds aufzunehmen. 

Zu § 2: 

Di,ese Bestlimmung führt die grundsät,zEche 
Aufgabenstellung des Fonds näher aus. Der Be
griff "Fö.rderunlgen" urnfaßt hiebei allgemein die 
Gewährung von Darliehen und die Gewähning 
nicht rückzahlbal'er Zuschüss,e. Es wird f,erne:f 
aus>drücktich nomüert, daß die Gewährung von 
FördeJ1ungen nach den Be~timmungen des Zivil
r,echtes zu erfolgen hat. 

Im Abs. 1 w,erden jene Sachg'elbietle taxaciv 
an:geführt, in denen Förderungen stattfinden 
können. 

Dem Grundg'edanken eLer Förderungsver
waltung entspl'echend wa.r in Abs. 2 die Ge
währung eines R,echtsanspruches auf Föroerungs
hilfen auszuschLießen. DarÜiber hinaus Imuß~en 
auch die finanZlid1en Möglichkeioen des Fonds 
bel'ücksichcigt werden, um bei den zur Verfü
gUI:.g stehel11den Mitteln eine überfol'derung des
sdben zu vermeiden. 

Aus seiner Auf,gaiben!SteUung heraus war der 
Fonds ferner zu v,enhalten, die Zids,etzung der 
Filmf.örderung :durch EJioeilung von Auflagen 

Zu den einzelnen Bestimmungen: des Entwurf:s zu v,erwirk~ichen und die zw,eckgebun<denen 
s·ei folgendes ausgeführt: Mittel nur für Förde'rung,en VOn P,ersonen auf-

II. 

Zu § 1: zuwenden,' defien fachliche Vorauss,etzu:ngen ei,ne 
echte Ber,eicherunrg des Filmwesens in OSloerreich 

Es ist daran gedachit, !,lach Maßgabe der vor- erwanen lassen. Bine genaue Definicion dieser 
handenen Fondsmittel und auf Grund einer Ent- fachlichen Vorauss'etzung,en ist deswiegen im Ge-
schei.dung der hiezu beruf.enen Fondsorgane setzest.ext nicht 'enfolgt, da dies,e Voraussetzun
jedem professionell konzipi,erten Film Förde- gen ja nach Art eLes Proj'ekts val'iiel'en un'd 
rungen zu gewähl'en, dh. daß zB außer Spielfilme außerdem im künstlerischen Bereich oft auch un
auch Kinder- und Jugendfilme, Dokumentar-. konventionelle und autodidaktische Brildungs
filme, unter Umständen aber auch Inrdustfi.efilme gänge zu beohachten sind. 
gefordert werden können. 

Um eine flex:~bJ,e Anpassung der FÖl'derungs
maßnahmen an die Bedürfnisse des Fiilmwesens 
2}U .ermölg1ichen, 'soll die FiJlmfö,rderung nicht 
mehr unmittelJba.r im .ß.el'eich der öffentlich·en 
Verwaltung erfolgen, ·sonldern durch einen 
mit eigener ~echtspersönlichkeit aus,gestatt'eten 
Fonds. Aus der Aufgabensoellung der Förderung 
schei:den die Rech,tsformder Sniftung mangels 
eines mit konkretem Stiftungszw,eck v1erslflhenen 
V,ermögens sowie ein Rechtsinstrtut aus, das auf 
Gewlinnerzielung g.erichtet ist. 

Als Kompet,emngrundlage kommt Al't. 10 
A'bs. 1 Z 13 B-VG .in Verbindung mit Art. 17 
in ß,eoracht.Ausdrücklich ist darauf hiUlZuweisen, 

Zu § 3: 

Die~e Bestimmung soll d~e AufuringJurug jener 
Mittel regeln, d:~e dler Fonds zur El'füllung 
seiner AufgaJben Ibenötigt. Hin:sichtlich v·erschie
dentlich ierthohener Forderungen, den ORF zu 
verpflichten, inden Fonds Mintel· einzulbningen, 
erscheint es zielifÜJhr,ender, im WegJe vertraglichier 
Vereil1lbarungen zwisch·en IdemFonds und dem 
ORF ,eine al1Hll~~e Mitfinan2'Jierung des ORJl 
anzustrehen. Die .Einführung etwa ,einer "Kino
gabe" zur Speisung des FOl1lds wurde nicht in 
Betracht gezoglen, uin die an sich schon schwlierig,e 
wirtschaftlich'e Si1JUaJt1on der Lichtspidtheater 
nicht noch weiter zu v'ersch1edrte'rn. 
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Zu §§ 4 bis 7: 

Die in diesen Bestimmurugen vorgeseheruen 
Ol1garuc dies Fonds sind in ihr,en Kompetenzen 
so abgegreruzt, ,daß bei eingehender fachkundig,er 
Beurteilung eine rasche urud wi,rtschafüich,e För
derutl;gstätigk,tlit des Fonds erutfalt'et werden 
kann. 

Zu § 5: 

Das Kuratorlium ,ist das oherst,e Or.gan des 
Fond,s, dejm die Beschlußfassung über alle Fragen 
zusteht, die nicht in die Kompetenz d.er heiden 
anderen Ol'gane faUen. 

In Abs. 1 W1ird die Zusammen~etzung des 
Kurato,riums festgelegt, das einschLießlich des 
Vorsitzenden neun Mi,tglieder umfaßt. Die 
festgelegt,e Zusammensetzung soll auch bewir
ken, die FÖl'derungsmaßnahmen des Bundes mit 
den Auffassungen der Interessenvertretung 
zu koord'inieren, um Eline zielstttlbige und wirk
saan,e FilmförderunJg zu erreich,en. Durch die Be
r:ufung ernes Vertreters der Finanzprokuratur 
in das Kuratol'ium .soU die W'ahrung rechtlicher 
Belanlge des Fonds :bei der Beschluß,fassung in 
den dem Kuratorium ohliegenden Agenden ent
sprechend .gewährleistet werden. 

Albs. 2 l'egelt die Bestet!lurug Ibzw. Entsen
durug der Mitglieder des Kurator.iums, Albs. 3 
die Vertr;eturug des Kuratoriums, di,e durch seinen 
dem Bundesministeriulm für Unterricht un,d 
Kunst angehö.renden Vorsitzenden, bei dessen 
VeI1hinderung durch ·ein vom Bundesminister für 
Finanzen entsendetes Micg1ied Ibzw. durch ein 
Mitglied aus ,dem Persom;:1stand ,des Bundes
ministeriums ,für Handel, Gewerbe und Industrie 
enf01gen soll. 

Obwohl für due Mitg1i.eder des Kurlitoriums 
eine f·est,e Funktionsperiode nomini,ert wurde, 
soll durch Ahs. 4 doch eine weitgeherude FleXJi
bilität erreicht werden. Die frü'here Abberufung 
d'er Mi,tglieder wäre etwa bei Bruch der Ver
schwiegenheitspflicht denkbar. 

Die Abs. 5 und 6 'enthalten due notwendig,en 
Bestimmungen über die Einberufung der Sitzun~ 
g,en, die Beschlußfärhigkeit und dren Abstimmungs
modus. 

Ahs. 7 soll j,eden Anschein einer Entscheidung 
in eigener Sache v,ermeideru. 

Albs. 8 enthäh eine demonstratiiv'e Aufzählung 
der in di·e Zuständi@keit des Kuratoriums fal
lenden Heratungsgegenstände, die sich kurz wie 
folgt zusammenfass'en lassen: 

1. B.eschlußfassung über die W,irtschaftsgruncl
lagen des Fooo,s (Lit. abis c sowie lit. g); 

2. Beschlußfassung betr.eff.end bestimjmte F6r
derun@en (lit. d 'bis g); 

3. Vorschlagsrecht hinsichtlich der Person des 
Gescha;f,tsfÜ'h!'ers' und Beschlußfassung In 

P,ersonalangelegenheiten (Et. hund ,i); 

4. Rrüfung unld überwachung dler Geb.arung 
(!it. b urud j); 

5. Genehmigung des Tätigroeitsberichtes (Lit. k). 

Abs. 9 regelt die Protokollführung. Im Ahs. 10 
wird festgelegt, daß der Geschäftsführ.er, ohne 
selbst dem Kuralt0.nium als Mitglied anzugehören, 
an dessen Sitzung.en mit beratender Stimme teil
zunehmen, ,hat; außerdem kann der VorSlitzende 
über di,e zusänzlich,e T,eilnahme ander,er P.erson,en 
bestimmen. 

Da es sich bei den Agenden des Kuratoriums 
doch um eine zeitaufweooige Tätigkeit handelt, 
mußte <den Mitgliedern das Recht auf Sitzungs
gelcLer als pauschaLierte Entschädigung für Zeit
versäumnis ,eing,eräujmt W1erden. 

Zu § 6: 

Die AusWlahJikommission ist jenes Organ des 
Fonds, das V'Üf ,allem selhst über die Gewährung 
einlZeln den gesetzlichen Rahmen nicht übel1stei
gender FÖl1derungen entsch,eidet und ans,onsten 
einen fachgutachtlichen Vorschlag an d;tJs K!urato
rium erstattet. 

AJbs. 1 bestimmt, daß von den sechs Mioglie
dem der Auswahlkommi'ssion Hinl ,aus dettn 
Kreise Ides Filmwesens zu bestellen Siind,' damit 
eine Beglllt.achtung durch Fachleute gewährleistet 
ist; durch die Berufung der heiden der Produk
tion hzw. dem Verleih ,an,gehörenaen Mitgllieder 
sollen insibeslOnder,e ,;tJuch die Blickpunkte kmten
sparender HersteHung bzw. marktgerechter Ver
wertbark,eit ides gefönderten Projektes BeI'Ücksich
t,igung fi.n1den. Der Geschäftsführer a!ls admini
stratives Ol'lglan des Fonds soll nicht Iz'uletzt aus 
GI'Ünden der Koor,dimation den VOl'si1JZ in der 
AuswahlkommissIion führen. 

Abs. 2 trifft weitere Bestimmungen über die 
Bestel1ung der Mitglieder der Kommission, die 
Abs. 3 und 4 von ihren Sitzungen. Neben der 
Entsc.~eidung über die Gewährung bestimmter 
Förderungen überträgt Abs. 5 der Auswahlkom
mission noch die weitere Aufgabe der Erstattung 
von Vorschlägen, die einer Beratung des Kura
toriums in Fachfragen gleichkommt. Bezüglich 
der Abbel1ufung von Mitgliedern der Auswahl
kommission wUl'de eine analoge Regelung wie 
im Falle des Kuratoniums getroffen. 

Da es ,sich bei der Begutachtung der einge
reichten Förderungsansuchen um eine zeitauf
wendige Tätigkeit handelt, mußte den Mitglie
dern das Recht auf Sitzungsgelder als pauscha
lierte Entschädigung für Zeitversäumnis einge
räumt werden. 

Zu § 7: 

In dieser Bestimmung wird der Geschäftsführer 
und s'eine Kompetenzen behandelt. 

Dem Bundesminister für Unterricht und Kunst 
is,t nach Anhörung des Kuratoriums die Entschei
dung vorbehalten, wer als Geschäftsführer des 
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Fonds bestellt werden soll. Es soll mit dieser wendung einer bestimmten Förderungsart soll 
Bestimmung unabhängig vom Dienstvertrag aus unter Bedachtnahme auf ·die jeweilige wirtschaft
den angeführten Gründen die Möglichkeit der liche Situation des Förderungswerbers erfolgen. 
Abberufung gegeben sein. Weiters soll durch Während Abs. 1 lit .. a jene Förderungsmaß
~bs. ~ gesichert werden, .~aß auf dem .~ebiete der nahmen enthält, mit denen der Fonds rückzahl
Fll~fo~~erung nur bewahrte Fachkrafte zu Ge- bare und nicht rückzahlbare Hilfen gewährt, 
schaftsfuhrern bestellt wef1den. . scheint im Abs. 1 lit. b bei der Berufsförderung 

Abs. 3 regelt das arbeitsrechtliche Verhältnis nur die Förderungsart der nicht rückzahlbaren 
der Geschäftsführer und ist unabhängig von der Zuschüsse auf. 
Bestellung bzw. Abberufung gemäß Abs. 1. Die Die' !Bestimmung des Albs, 2 soll gewähr-
Abberufung wif1d in der Regel mit der Lösung leisten, ·daß für die Herstellungs- und 
des Dienstvertrages verbunden sein. Dienstgeber Fertigstellungsarfbeitena;n einem in der 
ist ,der Fonds, dessen Rechte und Pflichten als Regel mit öffentlichen Mitteln geförderten 
Arbeitgeber gegenüber ,dem Geschäftsführer vom Film elll österreichisches Unternehmen her
Vorsitzenden gemäß § 5 Abs. 3 vertreten werden. angezogen wird; dieses muß außerdem 
Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer alle dazu notwendigen technischen Möglichkeiten 
nach Abs. 4 bezieht sich auf eine Vertretung des besitzen, um eine entsprechend hochwertige Be
Fonds in seiner Stellung als Partei. Die Geschäfts- handlung des Films sicherzustellen. Die in' An
führung hat nach Abs. 4 eine administrative. spruch genommenen Dienstleistungen sind -
Kcompetenz zur Leitung des Fonds, die an den auch zur Sicherstellung der sachgerechten Mit
dem Kuratorium oder Auswahlkommission vor- telverwendung - zwischen Fonds und Dienst-
behaltenen Kompetenzen ihre Grenze findet. leistungsunternehmen dil1ekt abzurechnen. 

Die voraussichtlichen Anforderungen an den 
Geschäftsführer sind derart, daß diese Funktion 
nur im Hauptberuf erfüllt werden kann. Die 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes wird 
jedem Geschäftsführer im Interesse des reibungs
losen und gewissenhaften Geschäftsbetriebes zur 
Pflicht' gemacht. 

Die Nichteinhaltung ,der weiteren Vorschriften 
des Abs. 5 könnte zur Abberufung eines Ge
schäftsführers führen. Abs. 6 regelt die Vertre
tung des Geschäftst,ührers. 

Zu § 8: 

D~ese Bestimmung ,dient insbesondere der 
Wahrung des Urheberschutzes ,der einzelnen För
derungswerber. 

Zu § 9: 

In Anbetracht der ,für eine sinnvolle Film
förderung notwendigen Höhe der finanziellen 
Mittel und der kulturellen und wirtschaftlichen 
Aspekte des Gesetzes erscheint die Einrichtung 
einer AurhichtSibehörde gerechtfertigt. 

Der Gesetzeswortlaut legt die Rechte und 
Pflichten dieser Aufsichtsbehörde fest, wobei sich 
diese nur auf .die Gesetzmäßigkeit ,der Geschäfts
führung, die ordnungsgemäße Verwaltung und 
die finanzielle Gebarung beziehen, nicht jedoch 
auf die fachlichen Entscheidungen der Auswahl
kommission oder des Kuratoriums über konkrete 
Förderungsmaßnahmen. 

Zu § 10: 

. Hier werden die Richtlinien liber die Art der 
einzelnen Förderungen gegeben, wobei eine 
solche nur durch ,die in dieser Bestimmung taxa
tiv ,aufgezählten Arten zu erfolgen hat. Die An-

Die in Abs, 3 enthaltenen Vorschriften sollen 
es dem Fonds ermöglichen, jene Auskünfte und 
Unterlagen zu erhalten, die er für die Ausübung 
seiner Tätigkeit benötigt. 

Zu § 11: 

Durch diese Bestimmungen werden allgemeine 
Grundsätze normiert, die der Fonds bei der Zu
erkennung von Projektförderungen zu beachten 
haben wird. 

In Abs. 1 sind jene kumulativen Bedingungen 
angeführt, unter denen zwecks Förderung Dar
lehensverträge abgeschlossen werden dürfen. 

lEs ist mur eine Förderung des österreichischen 
Filmes vorgesehen, weshalb in Abs. 2 die kumu
lativen Voraussetzungen normiert werden, unter 
denen ein Film als österreichisch anzusehen ist. 

Da das Filmgeschehen sowohl tn künstlerischer 
als auch wirtschaftlicher Hinsicht ·immer groß
räumiger erfolgt, mußte der Entwurf in Abs. 3 
und 4 diesen Gegebenheiten Rechnung tragen 
und die zulässigen Grenzen einer filmisch be
dingten Abweichung von den Bestimmungen des 
Abs. 2 festlegen. 

Abs. 5 soll der spezifischen Funktion des 
Films im Gegensatz zu den ständig sich aus
weitenden anderen .Massenmedien Fernsehen 
(einschließlich K;belfernsehen), Bildplatte und 
Bildkassette gerecht werden. Bei einer sofortigen 
bildmäßigen Nutzung durch diese Medien könnte 
zumeist der Erfolg der Förderungen für das Film
wesen zunichte werden, weshalb gewisse Schutz-
fristen vorzusehen waren. . 

In Abs. 6 werden die notwendigen Bestimmun
gen über die Bewertung von Eigenleistungen des 
Förderungswerbers getroffen. 
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Zu § 12: rungsarten nach Tunlichkeit einzubehaltende 

Eine echte Erneuerung des F,ilmwesens in Höchstsätze angegeben werden. Damit wird dem 
Österreich hedarf einer laufenden ErsteUu,ng von Fonds 'eine wünschenswerte Beweglichkeit ermög
Drehbüchern. Hervorragende Arbeiten auf die- licht, jedoch gleichzeitig der Schwerpunkt der 
sem Gebiet sowie in den Bereichen der Planung Förderung auf den programmfüllenden Kinofilm 
und Vorbereitung von Filmvorhaben dienen der gelegt. 
Intensivierung und der Qualitätssteigerung des· Die Ermächtigung des Fonds zur Ermäßigung 
österreichischen Filmwesens, weshalb ihnen im des vom Förderungswerber beizubringenden 
Rahmen der Filmförderung ebenfalls ein Augen- Eigenmittelanteiles bezieht sich gemäß Abs. 4 
merk zuzuwenden war. nur auf die dem Fonds nach dem jährlichen Bun

desfinanzgesetz zufließenden Mittel. Abs. 2 stellt näher<e Vorschriften über die Dar
lehensgewährung für die Herstellung von Filmen 
auf, aus denen abgeleitet werden kann, daß auch Zu ,§ 15: 
bei uns aus künstlerischen oder kulturpolitischen Diese Bestimmung soH dann Anwendung. fin
Aspekten geförderten Filmvorhaiben die für di'e den, wenn Umstände ,eintreten oder eingetreten 
Wirtschaft geltenden Grundsätze zu beachten sind, die eine Förderungswür<d'igkeit nachträgLich 
sind. Ferner wurde im Interesse der österreichi- als nicht vorliegend erscheinen lassen. Daher soll 
schen Wirtschaft die Beteiligung eines österrei- auch die den einzelnen Förderungswerber begün
chischen Unternehmens an den Herstellungs- und, st-igende Bestimmung des § 11 Abs. 7 an diesen 
Ferügstellungsal1beiten der vom Fonds geföl1der- Fällen nicht Platz ,greifen. 
ten Filme normiert. Die Hinterlegung eines Du:p
Negativs sowie des Drehbuches und der auf den 
jeweiligen Film bezogenen Werbeträger verfolgt 
die Absicht, dieses Material für eine künftige 
wissenschaftliche Bearbeitung und Dokumenta
tion zugänglich zu machen. 

Unter dem Blickpunkt des Abs. 4 'ist jedes 
Pr,ojekt au,f die Ang,emessenheit auch der zu ,seiner 
Herstellung nötigen fachlichen Voraussetzungen 
zu prüfen. 

Zu.§ 13: 

Die Förderungstätigkeit auf dem Gebiet der 
filmberu,flichen Weiterbildung soll den Gegeben
heiten der technischen, vor allem aber weit
räumig erfolgenden künstlerischen Veränderun
gen Rechnung tragen. 

Das Sammeln internationaler Erj;ahrung,en er
scheint als Anstoß zur Weiterentwicklung des 
österreich ischen Filmwesens notwendig und wün
schenswert. 

Zu § 14: 

Diese Gesetzesstelle verpflichtet das Kurato
nrum, in eigenen Förderungsrichclinien nähere 
Bestimmungen über die Gewährung von För
derungen :zu treffen und diese in geeigneter Weise 
zu veröffentlichen. 

Die Bestimmung des Abs. 3 regelt die grund
sätzliche Verteilung der dem' Fonds zu Förde
rungszwecken zur Verfügung stehenden Mittel 
nach den in § 2 enthaltenen Gruppen von För
derungsfällen, wobei für die einzelnen Förde-

Zu § 16: 

Durch diese Bestimmung soll dem Fonds die 
kostenmäßig günstige Beratung ,und Vertretung 
durch die Finanzprokuratur im Sinne des Pro
kuratul1gesetzef, SeGBl Nr. 172/1945, zugestan
den werden, zumal. der Fonds g,emäß § 3 Et.a 
Zuwendungen ;durchden Bund erhält. 

Zu § 17: , 
Durch Abs. 1 soll klargestellt werden, daß der 

Betrieb des Fonds jene Abgabenbegünstigungen 
genießt, die gemeinnützigen 'körperschaften zu
stehen. Dies ,ist nicht nur für die Körperschaft-, 
Gewerbe- und Vermägensbesteuerung von Bedeu
tung, sondern auch für die Höhe der Umsatz
steuer bei ,allfälliger Erzielung von Gewinnen 
aus geförderten F,ilmen. 

Während Abs. 2 als Legaldefinition Förderun
gen den Bestimmungen des Einkommensteuer
gesetz'es über die Steuel'befreiung,en unterstellt, 
bedarf es im Hinblick auf die eins.chlägigen Be
stimmungen des Umsatzsteuerrechts keiner g,e
sonderuen Regelung, daß ,e.~ne Förderung nicht 
als Entgelt für eine Leistung des Förderungs
empfängers angesehen und somit nicht der Um
satzbesteuerung unterzogen wird. 

Zu § 18: 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten des 
Filmförderungsgresetzes. In ;der Vollzugsklausel 
werden die jeweils sachlich zuständigen Bundes
minister angeführt. 
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